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kiläung 06er llsubil6ung von kotkreui-vsrsinen.

Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes in Genf erläßt folgendes Zirkulär:

Geehrte Herren!
Die Umwälzungen, die sich gegenwärtig in den europäischen Staaten geltend machen,

und die Entstehung neuer unabhängiger Staaten inachen es dem Internationalen Komitee

zur Pflicht, die Grundprinzipien des Internationalen Roten KrcuzcZ und die wichtigsten

Bedingungen wieder in Erinnerung zu bringen, denen jeder umgebildete Rotkreuz-Verein

unterliegt.

Dazu gehört:

1. das; der Staat, in welchem ein solcher Verein existiert, zur Unterzeichnung der Genfer-
konvention zugelassen worden ist, denn dieses Abkommen bildet die juridische Grundlage

jeglicher Rotkreuz-Tätigkeit während des Krieges:

2. daß die Regiernng des betreffenden Staates ihrerseits diesen Verein als nationale

Institution anerkennt, die einzig und allein, mit Ausschluß jeder andern Einrichtung,
auf territorialem Gebiet als Ergänzung der Militärsanität funktioniert.

Nur wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, kann das Internationale Komitee

ersucht werden, die Statuten dieses Vereins zu Prüfen, sie zu genehmigen oder gegebenen-

salles notwenige Abänderungen einzuführen. Damit erst wird der neuangemeldete Verein

offiziell in den internationalen Bund der bestehenden Rotkreuz-Vereine aufgenommen und

bei denselben akkreditiert.

Diese Richtlinien entstammen sowohl der Tradition und einer Erfahrung, die sich durch

50 Jahre bewährt hat, als auch den Beschlüssen, die durch die Rotkreuz-Vereine in ihren
internationalen Konferenzen gefaßt worden sind.

Uebrigens steht das Internationale Rotkreuz-Komitee nicht an, mit Organisationen, die

sich neu bilden und jeder politischen Färbung fernstehend die erhabenen und Humanitären
Zwecke des Roten Kreuzes verfolgen, schon vor der Erfüllung dieser Bedingungen in Verbindung
zu treten, ja es wird ihnen sogar gerne nach Möglichkeit zur Seite stehen, im gleichen Sinne,
wie das auch während des Krieges gegenüber den mannigfachen Hilfsaktionen und Komitees
geschehen ist. Dabei aber wird ausdrücklich hervorgehoben, daß eine solche Mithilfe in keiner

Weise als irgendwelche Anerkennung angesehen werden darf, so daß die neugegründeten
Organisationen sich bei den schon bestehenden Rotkreuz-Bereinen in keiner Weise darauf
berufen können.

Es schien uns wichtig, diese wichtigsten Grundsätze wieder in Erinnerung zu bringen,
um ja Konfusionen oder Mißbräuchc zu verhindern. In der Hoffnung, daß Sie diese Not-
wendigkeit einsehen werden, entbieten wir Ihnen den Ausdruck unserer vorzüglichsten Hochachtung.

?ür à Internationals ìiomitss à lîoten tireuses,
Der Sekretär: Der Präsident act. int.:

Paul Oss Souttes. Ccluarcl Vavills.
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